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(Veröffentlichung auf der Webseite der Schule, G.v.D. Nr. 33/2013) 
 
 

Dekret der Direktorin Nr. R-4 vom 17.05.2022 
 
 
 
Die Direktorin Ulrike Hofer hat in folgende Rechtsvorschriften Einsicht genommen: 
 
in das Landesgesetz Nr. 12/2000, in geltender Fassung, welches im Artikel 13, Absatz 2, vorsieht, dass der 
Direktor für die einheitliche Führung der Schule sorgt und ihr gesetzlicher Vertreter ist, 
 
in das Landesgesetz Nr. 20/1995, in geltender Fassung, welches im Artikel 8, Absatz 1, vorsieht, dass der 
Direktor alle Maßnahmen in Bezug auf die Verwaltung des Vermögens trifft und im Rahmen des vom 
Schulrat genehmigten Finanzbudgets über die Verwendung der Geldmittel zur Durchführung der in die 
Kompetenz der Schule fallenden Tätigkeiten verfügt, 
 
in das Landesgesetz Nr. 12/2000, in geltender Fassung, welches im Artikel 9, Absatz 6, vorsieht, dass die 
Schulen, sowohl einzeln auch im Schulverbund, Verträge mit Universitäten, mit Körperschaften, 
Unternehmen, Vereinigungen oder mit einzelnen Fachleuten, die einen Beitrag zur Umsetzung 
besonderer Ziele leisten können, abschließen können, 
 
in das Dekret des Landeshauptmannes Nr. 38/2017, in geltender Fassung, welches im Artikel 27 Absatz 1, 
vorsieht, dass Schulen, unbeschadet der spezifischen Einschränkungen, die von Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften sowie von dieser Verordnung vorgegeben sind, im Rahmen ihrer institutionellen 
Ziele volle Verhandlungsautonomie haben und im Artikel 28, Absatz 2, Buchstabe a), dass die Schulen im 
Rahmen der Vertragsautonomie unter anderem Dienstleistungsverträge abschließen können, 
 
in das Landesgesetz Nr. 16/2015, welches im Abschnitt 10, Artikel 55, die sozialen und anderen 
besonderen Dienstleistungen, wie die personenbezogenen Dienstleistungen im Schul- und 
Bildungsbereich im Sinne der Richtlinie 2014/24/EU (80000000-4 bis 80660000-8 „Allgemeine und 
berufliche Bildung“: CPV-Kodes 80511000-9 „Ausbildung des Personals“, 80400000-8 
„Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht“, 80410000-1 „Verschiedene Unterrichts- und 
Ausbildungsdienste“), vorsieht und im Artikel 58, Absatz 1, Buchstabe a), vorsieht, dass die Aufträge für 
diese Dienstleistungen, wenn der Vertragspreis unter 40.000,00 Euro, nach Abzug der Mehrwertsteuer, 
liegt, direkt an die für geeignet erachteten Wirtschaftsteilnehmer vergeben werden können, 
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hat festgestellt, dass eine Bildungsmaßnahme zum Thema „Kräuter erleben“ für die Zielgruppe 
Grundschüler durchgeführt werden soll und hat festgestellt, dass die Durchführung von gezielten 
Bildungsmaßnahmen in der Regel bewirken, dass sich Teilnehmer zusätzliche Kompetenz oder Wissen 
aneignen und so im Sinne des Landesgesetzes Nr. 12/2000, Artikel 2, Absatz 3, die Wirksamkeit des 
Lehrens oder/und des Lernens an der Schule erhöht werden kann, 
 
hat festgestellt, dass der Auftrag auf dem elektronischen Portal der Agentur für Verträge (AOV) des Landes 
Südtirols veröffentlicht wird, 
 
hat festgestellt, dass als geeigneter Vertragspartner Kräuterhof Hauser des Huber Josef für die 
Referententätigkeit beauftragt wird und festgestellt, dass die hohe Fachkompetenz des Vertragspartners 
nachgewiesen wurde, welche Garant dafür ist, dass durch die Leistungserbringung, die vom Auftraggeber 
erwünschte Wirkung/Effektivität durch die Fortbildungsmaßnahme erzielt wird, 
 
hat festgestellt, dass die detaillierte schriftliche Begründung betreffend die Auswahl des Vertragspartners 
aufgrund der nachgewiesenen Fachkompetenz, wesentlicher Bestandteil dieses Dekrets ist, 
 
hat festgestellt, dass die Vergütung 203,27 € (+ Mwst.) für 5 Stunden beträgt und hat festgestellt, dass 
die Vergütung unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Preisangemessenheit 
vereinbart wurde und dass eine Verhältnismäßigkeit zwischen der mit dem Vertragspartner vereinbarten 
Vergütung und dem voraussichtlich zu erzielendem Nutzen für die Verwaltung besteht, 
 
 
hat festgestellt, dass die finanzielle Verfügbarkeit gegeben ist und dass die Ausgabe in den Finanzjahr 
2021 getätigt wird und 
 

verfügt 
 

1. aufgrund der oben angeführten Begründungen, als geeigneten Vertragspartner den Kräuterhof 
Hauser zu einem Gesamtbetrag von 248,00 € für folgende Tätigkeit zu beauftragen: „Kräuter erleben“ 

 
 
 

Die Schuldirektorin 
Ulrike Hofer 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
 
 

_______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wesentlicher Bestandteil des Dekrets der Schulführungskraft Nr. R-4 vom 17.05.2022 
 
 

Formblatt: Begründung Auswahl des Vertragspartners 
für eine Referententätigkeit 

 
 

Bezeichnung des Unternehmens oder der Organisation ohne Gewinnabsicht, welche für ihre 

Leistung MwSt. berechnet: Kräuterhof Hauser des Huber Josef 
 
Gegenstand: Referententätigkeit im Rahmen folgender Veranstaltung: Kräuter erleben 
 
Ort/e: Kräuterhof Hauser , Termin/e: 31.05.2022, 5 Stunden, Vergütung: 203,24 € + Mwst. 

 

Die auftraggebende Verwaltung bestätigt: 

 

Dass der für geeignet erachtete Wirtschaftsteilnehmer direkt im Sinne des Landesgesetzes Nr. 

16/2015, Artikel 58, Absatz 1, Buchstabe a) aufgrund folgender Begründung ausgewählt wurde: 

 

Auf den Kräuterhof Hauser sind wir Lehrpersonen durch Mundwerbung aufmerksam geworden. 

Wir haben dann die Homepage gesichtet. Aufgrund der ansprechenden virtuellen Präsentation des 

Kräuterhofes, der passenden Angebote für Schulklassen und der für uns geeigneten Lage (Zugfahrt 

und Wanderung) hat sich das Lehrerteam für den Wirtschaftsanbieter „Kräuterhof Hauser des 

Huber Josef“ entschieden. 

  

 

 

Dass kein auch nur potentieller Interessenkonflikt besteht. 
 

Interessenkonflikt: 
Landesgesetz 16/2015, Artikel 22, Absätze 1 und 2 
Bekämpfung von Bestechung und Verhinderung von Interessenkonflikten… 
(1) Um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden und die Transparenz des Vergabeverfahrens und die Gleichbehandlung aller Bewerber und Bieter zu 
gewährleisten, müssen die öffentlichen Auftraggeber und die auftraggebenden Körperschaften geeignete Maßnahmen zur Bekämpfung von Betrug, 
Günstlingswirtschaft und Bestechung sowie zur wirksamen Verhinderung, Aufdeckung und Behebung von Interessenkonflikten, die bei der Durchführung 
von Vergabeverfahren auftreten, treffen. 
(2) Der Begriff Interessenkonflikt deckt zumindest alle Situationen ab, in denen Bedienstete des öffentlichen Auftraggebers oder der Auftrag gebenden 
Körperschaft, die an der Durchführung des Verfahrens beteiligt sind oder Einfluss auf den Ausgang des Verfahrens nehmen können, direkt oder indirekt 
ein finanzielles, wirtschaftliches oder sonstiges privates Interesse haben, das als Beeinträchtigung ihrer Unparteilichkeit und Unabhängigkeit im Rahmen 
des Vergabeverfahrens wahrgenommen werden könnte. 
Beschluss der Landesregierung Nr. 938/2014 - Verhaltenskodex für das Landespersonal, Artikel 7 Interessenkonflikt/Enthaltungspflicht 
1. Das Personal wirkt weder an Entscheidungen noch an Tätigkeiten im Rahmen des eigenen Aufgabenbereichs mit, wenn ein Konflikt mit den 
persönlichen Interessen folgender Personen besteht: mit dem Ehepartner/der Ehepartnerin, mit Personen, mit denen der oder die Bedienstete 
zusammenlebt, mit Verwandten oder Verschwägerten bis zum zweiten Grad. 
2. Das Personal wirkt weder an Entscheidungen noch an Tätigkeiten mit, die mit folgenden Interessen in Zusammenhang stehen können: mit eigenen 
Interessen, mit Interessen von Verwandten und Verschwägerten bis zum zweiten Grad, mit Interessen des Ehepartners/der Ehepartnerin, mit Interessen 
von Personen, mit denen der oder die Bedienstete zusammenlebt, oder mit Interessen von Personen, mit denen der oder die Bedienstete selbst oder 
der Ehepartner/die Ehepartnerin häufigen Umgang pflegt, sowie mit Interessen von Rechtspersonen und Organisationen, gegen welche der oder die 
Bedienstete selbst oder der Ehepartner/die Ehepartnerin ein Verfahren verloren hat oder mit denen er oder sie schwer zerstritten ist. 
3. Die vorgesetzte Führungskraft wird unverzüglich über jeden sonstigen Fall informiert, in dem schwerwiegende Gründe für eine Meldung vorliegen; 
sie entscheidet dann, ob die Enthaltungspflicht gilt oder nicht. 

 
 

 
 
 
 
 
 


